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 Veröffentlicht am 21.10.2014

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

VwGVG 2014 §17;

Rechtssatz

Die drei logisch aufeinander aufbauenden und formal zu trennenden Elemente einer ordnungsgemäß begründeten

verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bestehen erstens in einer im Indikativ gehaltenen Tatsachenfeststellung,

zweitens in der Beweiswürdigung und drittens in der rechtlichen Beurteilung. Die bloße Zitierung von

Beweisergebnissen wie zB von Zeugenaussagen ist weder erforderlich noch hinreichend, eine Aufzählung

aufgenommener Beweise mag zweckmäßig sein. Lässt eine Entscheidung die Trennung dieser Begründungselemente

in einer Weise vermissen, dass die Rechtsverfolgung durch die Partei oder die nachprüfende Kontrolle durch die

Gerichtshöfe des ö>entlichen Rechts maßgeblich beeinträchtigt wird, dann führt ein solcher Begründungsmangel zur

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung schon aus diesem Grund. Gleiches gilt, wenn eine solche maßgebliche

Beeinträchtigung sonst in einem Mangel an Klarheit bzw Übersichtlichkeit der Zusammenfassung iSd § 60 AVG

gründet.

Schlagworte

Begründungspflicht Beweiswürdigung und Beweismittel Allgemein
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